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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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längerung bis 31.10.2025) 

Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  
Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gaben Stellungnahmen mit Anregungen und 
Hinweisen ab: 
 

Lfd.-Nr. Name Antwort mit 
Schreiben vom 

1  Kreisverwaltung Kaiserslautern - Landesplanung - 

2  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Landespflege (UNB) 26.09.2025 

3  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Brandschutz - 

4  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Wasserwirtschaft 16.09.2025 

5  Kreisverwaltung Kaiserslautern - Denkmalschutzbehörde  - 

6  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Gesundheitsamt 16.09.2025 

7  Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 01.10.2025 

8  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd -Regionalstelle Gewerbeaufsicht- - 

9  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz - 

10  Handwerkskammer der Pfalz - 

11  Polizeipräsidium Westpfalz -Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern- - 

12  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 07.10.2025 

13  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 07.10.2025 

14  Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Technische Infrastruktur Niederlas-
sung Südwest 

25.09.2025 

15  Pfalzwerke AG 24.09.2025 

16  SWK Stadtwerke Kaiserslautern 17.10.2025 

17  Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn Gemeindewerke Enkenbach-
Alsenborn 

- 

18  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd -Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz- 

09.10.2025 

19  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum - Westpfalz -   06.10.2025 

20  Planungsgemeinschaft Westpfalz 21.10.2025 

21  Forstamt Otterberg 29.09.2025 

22  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz -Dienstelle Kaiserslautern- 26.09.2025 

23  Ericsson Services GmbH 08.10.2025 

24  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenkmal-
pflege 

- 

25  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 
Erdgeschichte 

06.10.2025 

26  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäolo-
gie, Außenstelle Speyer 

15.09.2025 

27  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Verwaltungsaufgaben 06.10.2025 
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28  Creos Deutschland (Ferngas) 08.10.2025 

29  NABU Naturschutzbund Kaiserslautern und Umgebung, z. Hd. Jürgen Reincke 
(kein Träger öffentlicher Belange) 

- 

30  Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Kreisgruppe Kaiserslautern (kein Träger 
öffentlicher Belange) 

- 

31  Amprion GmbH 06.10.2025 

32  Beitragssachbearbeitung - 

33  Straßenverkehrsbehörde - 

34  Telefónica Germany GmbH & Co.KG - 

35  Vodafone GmbH, Niederlassung Süd-West  - 

36  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obere Landesplanungsbehörde  

Nachbargemeinden 

37  Verbandsgemeinde Winnweiler - 

38  Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn - 

39  Ortsgemeinde Mehlingen - 

40  Ortsgemeinde Neuhemsbach - 
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1.  Kreisverwaltung Kaiserslautern - Landespla-

nung 
 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

2.  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Landespfle-
ge (UNB) 
Schreiben vom 26.09.2025: 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde be-
stehen bisher bei der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplans keine grundsätzlichen 
Bedenken, jedoch ist dies abschließend nur 
nach Vorlage eines vollständigen Umweltbe-
richts zu beurteilen. 
Für die Beurteilung ist insbesondere die detail-
lierte und vollständige Vorlage der 
- Darstellung der Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen (Kap. 3), 
- Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Land-
schaft und Erholung (Kap. 4.4, 4.5 und 4.10) 
- Grünordnerischen Maßnahmen und Festset-
zungen (Kap. 5) 
- sowie des schutzbezogenen Kompensations-
bedarfs (Kap. 6.3) 
im Umweltbericht nötig (die Kapitel beziehen 
sich auf die Nummerierung des bereits vorge-
legten Entwurfs des Umweltberichts). 
Bei einer Ortsbegehung ist jedoch bereits deut-
lich aufgefallen, dass nicht wenig Müll (insbe-
sondere Pfandflaschen verschiedenen Alters) 
bereits um das vorhandene Spielfeld zu finden 
war. 
Daher möchte die UNB die Gelegenheit nutzen, 
um bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass ein 
durchdachtes Konzept notwendig ist, um die-
ses Problem zu unterbinden und Vorsorge zu 
tragen, 
dass es sich nicht durch eine zukünftig ver-
stärkte Frequentierung verschärft. Als Hinweis 
seitens des Naturschutzes ist bei der Aufstel-
lung von Mülleimern darauf zu achten, dass 
diese verschlossen sind und so weder Vögel 
noch andere Tiere an den Inhalt gelangen kön-
nen. 
Ferner wurde ebenfalls Kohle auf dem Spielfeld 
gefunden. Es ist damit zu rechnen, dass dies 
weiterhin vorkommen wird oder durch Ausbau 
der Anlage vermehrt auftritt. Auch hier ist ein 

 Konsequenz / Begründung: 
 
 
 
Die im Zuge des Umweltberichtes darzulegenden 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, die 
Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter, die 
grünordnerischen Maßnahmen und Festsetzungen 
sind im weiteren Verfahren zu ergänzen sowie der 
Kompensationsbedarf und Ausgleichsumfang voll-
ständig zu ermitteln und darzustellen. Das angereg-
te Schutzkonzept hinsichtlich der 
Müllverschmutzung ist im Rahmen des Umweltbe-
richtes als Teil der Vermeidungsmaßnahmen in der 
gebotenen Detailschärfe auszuarbeiten. Die Not-
wendigkeit eines Vermeidungskonzeptes bzgl. 
Brandschutz ist vom Umweltgutachter zu prüfen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die vorgebrachten Punkte werden entsprechend 
der vorstehenden Kommentierung in den 
Umweltbericht als Teil des Bebauungsplan-
entwurfes eingearbeitet.  
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konkretes Vermeidungskonzept insbesondere 
hinsichtlich der zunehmenden Trockenheit im 
Sommer und der damit steigenden Brandge-
fahr nötig. 
Bei Fragen und zur Feinabstimmung kann die 
UNB gerne kontaktiert werden. 

3.  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Brandschutz  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

4.  Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Was-
ser-, Abfall- und Bodenschutzbehörde  
Schreiben vom 24.09.2025: 
 
da bereits zum Bebauungsplan "Bewegungs-
park" Sembach keine Bedenken seitens der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern, Untere Waser-, 
Abfall- und Bodenschutzbehörde, erhoben 
worden sind (siehe unsere E-Mail vom 
16.09.2025 - 8.21 Uhr - liegt nochmals bei), be-
stehen unsererseits auch keine Bedenken ge-
gen die geplanten Änderungen des 
Flächennutzungsplans im Bereich Bewegungs-
park Sembach. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen 

5.  Kreisverwaltung Kaiserslautern - Denkmal-
schutzbehörde 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

6.  Kreisverwaltung Kaiserslautern – Gesund-
heitsamt  
Schreiben vom 16.09.2025: 
 
nach Durchsicht der von Ihnen eingereichten 
Unterlagen zu oben genanntem Planungsvor-
haben, ergeben sich von uns keine weiteren 
Einwände. 
Die von uns am 16.9.2025 verfasste Stellung-
nahme (Zeichen 7.4/AS/41441/BP-23) bleibt in 
ihrer Aussage weiterhin gültig. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

7.  Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein-
land-Pfalz  
Schreiben vom 16.09.2025: 
 
aus Sicht des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 
oben genannten Planvorhaben folgende Anre-
gungen, Hinweise und Bewertungen gegeben:  
Bergbau / Altbergbau:  
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen 

 Konsequenz / Begründung: 
Die genannte Inhaberin der Berechtigung zur Aufsu-
chungserlaubnis "Kasimir" (Erdwärme und Lithium), 
die Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG 
(SWK) wurde bereits als Träger öffentlicher Belange 
beteiligt.  Im Ergebnis wurden keine Einwände vor-
gebracht. Eine geologische Untersuchung ist im Zu-
ge der Planung nicht veranlasst. Die einschlägigen 
DIN-Vorschriften bei Erdarbeiten sind als Hinweise 
in den Bebauungsplan aufzunehmen.  



Anlage  
Behörden / TÖB 

Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan 
“Bewegungspark” 

Seite: 5 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung mit Schreiben vom 24.09.2025  Frist zur Stellungnahme bis 27.10.2025 (mit Fristver-
längerung bis 31.10.2025) 

Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  

ergab, dass im Geltungsbereich zur Änderung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be-
bauungsplanes "Bewegungspark" kein Altberg-
bau dokumentiert ist und aktuell kein Bergbau 
unter Bergaufsicht erfolgt.  
Das in Rede stehende Gebiet befindet sich im 
Bereich der Aufsuchungserlaubnis "Kasimir" 
(Erdwärme und Lithium). Inhaberin der Berech-
tigung sind die Stadtwerke Kaiserslautern Ver-
sorgungs-AG (SWK), Bismarckstraße 14 in 
67655 Kaiserslautern.  
Da wir über die genaueren Planungen und Vor-
haben keine Kenntnisse besitzen, empfehlen 
wir Ihnen, sich mit der vorgenannten Inhaberin 
in Verbindung zu setzen. 
 
Boden und Baugrund  
– allgemein:  
Da keine Eingriffe in den Baugrund geplant 
sind, bestehen aus ingenieurgeologischer Sicht 
keine Einwände.  
- mineralische Rohstoffe  
Sofern es durch evtl. erforderliche landespfle-
gerische Kompensationsmaßnahmen außer-
halb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidun-
gen mit den im Regionalen Raumordnungsplan 
ausgewiesenen Rohstoffsicherungs-flächen 
kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsi-
cherung gegen das geplante Vorhaben keine 
Einwände.  
Geologiedatengesetz (GeolDG)  
Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durch-
führung einer Bohrung bzw. geologi-schen Un-
tersuchung spätestens 2 Wochen vor 
Untersuchungsbeginn beim Landes-amt für 
Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) 
anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere 
Übermittlung der Bohr- und Untersuchungser-
gebnisse steht das Online-Portal Anzeige geo-
logischer Untersuchungen und Bohrungen 
Rheinland-Pfalz unter  
https://geoldg.lgb-rlp.de  
zur Verfügung.  
Weitere Informationen zum Geologiedatenge-
setz finden Sie auf den LGB Internetseiten so-
wie im Fragenkatalog unter  
https://www.lgb-

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden gemäß vorstehender 
Kommentierung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
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rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-
geoldg.html 

8.  SGD Süd -Regionalstelle Gewerbeaufsicht-  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

9.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

10.  Handwerkskammer der Pfalz  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

11.  Polizeipräsidium Westpfalz -Polizeiinspektion 
1 Kaiserslautern- 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen.  

12.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Schreiben vom 07.10.2025: 
 
zu der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes der Verbandsgemeinde Enkenbach- 
Alsenborn im Bereich des Bebauungsplanes 
„Bewegungspark Sembach“ werden von 
unserer Seite keine Anregungen und Bedenken 
vorgebracht 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

13.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 
Schreiben vom 07.10.2025: 
 
von Seiten unserer Dienststelle bestehen auf-
grund der uns vorgelegten Planungsunterlagen 
gegen die beiden hiesigen Vorhaben keine 
grundsätzlichen Bedenken. 
Das Plangebiet befindet sich fernab des klassi-
fizierten Straßennetzes. 
Die verkehrliche Erschließung soll über einen 
angrenzenden Wirtschaftsweg erfolgen, der im 
weiteren Verlauf in der Ortslage von Sembach 
in die Gemeindestraße „Friedhofstraße" ein-
mündet. 
 

 Konsequenz / Begründung: 
Verkehrliche oder erschließungsrechtliche Belange 
des Trägers werden nicht berührt. Die Stellungnah-
me führt zu keiner Änderung / Anpassung der Plan-
unterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

14.  Telekom Deutschland GmbH  
Schreiben vom 25.09.2025: 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
der Planunterlagen. 
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Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  

hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommuni-
kationslinien der Telekom. Für zukünftige Er-
weiterung des Telekommunikationsnetzes sind 
in allen Verkehrswegen geeignete und ausrei-
chende Trassen für die Unterbringung der Te-
lekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. Wir werden zu gegebener Zeit zu 
den noch aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickelnden Bebauungsplänen detaillierte 
Stellungnahmen abgeben. Bei Planungsände-
rungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

15.  Pfalzwerke Netz AG  
Schreiben vom 24.09.2025: 
 
aus internen, verwaltungstechnischen Gründen 
geben wir, zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes im Parallelverfahren zum Bebau-
ungsplanverfahren „Bewegungspark” in einem 
separaten Schreiben ab.  
Zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
bestehen unsererseits keine Bedenken und ha-
ben wir keine Anregungen.  
Bei der Umweltprüfung sind keine Belange un-
seres Aufgaben- und Zuständigkeits-bereiches 
zu berücksichtigen und haben wir zum Umfang 
und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 
keine Anregungen  
Zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
im Bereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Bewegungspark“, bestehen unse-
rerseits keine Bedenken und haben wir keine 
Anregungen. Ansonsten haben wir Anregungen 
zur Berücksichtigung unserer Belange in unse-
rer Stellungnahme (Zeichen: BG162-2025-948-
21452-00) zur verbindlichen Bauleitplanung 
(Bebauungsplanverfahren „Bewegungspark“) 
geäußert.  
Ferner bitten wir Sie um Zusendung der 
rechtswirksam gewordenen Unterlagen aus-
schließlich zur Verwendung in unserem Unter-
nehmen, vorzugsweise digital per E-Mail an: 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  

Externe-Planungen_Kreuzungen@pfalzwerke-
netz.de.  
Hierfür bedanken wir uns bei Ihnen bereits im 
Voraus. 

16.  SWK Stadtwerke Kaiserslautern  
Schreiben vom 08.10.2025: 
 
gegen das oben genannte Vorhaben bestehen 
von Seiten der SWK Stadtwerke Kaiserslautern 
Versorgungs-AG keine Einwände. 
Im Planungsbereich existieren keine Versor-
gungsleitungen oder Anlagen der SWK, wes-
halb wir davon nicht betroffen sind. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 
der oben genannten Telefonnummer zur 
Verfügung. 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

17.  Verbandsgemeindewerke Enkenbach-
Alsenborn Gemeindewerke Enkenbach-
Alsenborn 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

18.  SGD Süd 
-Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz- 
Schreiben vom 09.10.2025: 
 
In der Anlage übersende ich Ihnen meine Stel-
lungnahme zum oben genannten Flächennut-
zungsplan im Bereich des Bebauungsplans 
„Bewegungspark" in Sembach. 
 
Sonstige fachliche Anregungen und Informati-
onen aus der eigenen Zuständigkeit gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Mit der Teiländerung des Flächennutzungs-
plans sollen die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Schaffung eines 
Bewegungsparks zur Ausübung von Spiel- und 
Sportaktivitäten in der Ortsgemeinde Sembach 
geschaffen werden. 
 
 
1. Oberflächenentwässerung 
Gemäß Begründung zum Bebauungsplan soll 
das anfallende Oberflächenwasser breitflächig 
und dezentral im Verfahrensgebiet versickert 
werden. Es wird hierbei davon ausgegangen, 
dass die Versickerungsfähigkeit des anstehen-

 Konsequenz / Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Oberflächenentwässerung 
Die getroffene Festsetzung zur Entwässerung dient 
der Regelung des zu erwartenden Oberflächenab-
fluss innerhalb des Plangebietes. Ein erhöhter Ober-
flächenabfluss ist in Ermangelung einer 
großflächigen Versiegelung des Bodens nicht zu er-
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Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  

den Untergrundes untersucht wurde und eine 
hinreichende Versickerungsleistung gegeben 
ist. Neben der breitflächigen Verteilung des an-
fallenden Niederschlagswassers hat die Versi-
ckerung am Ort des Anfalls ohne Schädigung 
Dritter und über die belebte Bodenzone statt-
zufinden. Es ist darauf zu achten, dass das für 
die Versickerung vorgesehene Gelände nicht 
verdichtet wird (z. B. durch Befahrung). 
Ich gehe davon aus, dass durch den Neubau 
des Bewegungsparks keine wasserrechtlichen 
Tatbestände verwirklicht werden (z.B. Einlei-
tung in ein Gewässer, gezielte Versickerung in 
das Grundwasser).  
Eine breitflächige Versickerung über die beleb-
te Bodenzone kann bei gegebener Versicke-
rungsfähigkeit ohne Schädigung Dritter 
erlaubnisfrei erfolgen. 
 
 
 
 
 
2. Starkregenvorsorge 
An Intensität und Häufigkeit zunehmende 
Starkregenereignisse stellen eine Herausforde-
rung für die moderne Bauleitplanung dar. 
Die beigefügten Karten stellen ein sog. “außer-
gewöhnliches Starkregenereignis“ (SRI 7, 1 
Std.) dar. Darüber hinaus stehen noch Karten 
für die Szenarien „extremes Starkregenereig-
nis" mit einer Regendauer von einer Stunde 
(SRI 10, 1 Std.) und von vier Stunden (SRI 10, 4 
Std.) online zur Verfügung. 
Unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ können die 
neuen Sturzflutgefahrenkarten für den betref-
fenden Bereich eingesehen werden. 
In dem betrachteten Gebiet kommt es bei ei-
nem SRI 7 1 Std. laut Sturzflutgefahrenkarte im 
unbebauten Zustand zu keiner erhöhten Ge-
fährdung durch Starkregen. Es sind lediglich 
vereinzelt Wasserabflüsse von 5 bis< 30 cm mit 
einer Fließgeschwindigkeit von 0,2 bis< 1 m/s 
zu erwarten. 
Es ist jedoch zu beachten, dass es bei Starkre-
genereignissen überall zu einem Oberflächen-
abfluss kommen kann, wobei sich erst in 

warten. Der Oberflächenabfluss ergibt sich maßgeb-
lich durch die Verdichtung des Bodens sowie einer 
nur noch teilweisen Durchlässigkeit aufgrund der 
Beläge von Spielflächen und Wegen.  
Im Rahmen der getroffenen Festsetzung hat die 
Entwässerung daher vorrangig innerhalb des Gel-
tungsbereiches zu erfolgen. Im Rahmen der Bauge-
nehmigung ist im Entwässerungskonzept 
darzulegen, wie die Zurückhaltung und Versickerung 
auf der Fläche erfolgt.  
Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist im 
Rahmen der Entwässerungsplanung durch eine 
fachgutachterliche Bewertung nachzuweisen. Ist ei-
ne vollständige Versickerung nicht möglich, ist dies 
gutachterlich zu begründen. In diesem Fall ist eine 
Rückhaltung mit gedrosselter Ableitung in das öf-
fentliche Kanalnetz vorzusehen. Die Einleitmenge ist 
auf das mit dem zuständigen Wasserbehörde abzu-
stimmen.  
Gemäß den getroffenen Festsetzungen ist keine Ein-
leitung in ein Gewässer oder die gezielte Versicke-
rung in das Grundwasser vorgesehen. 
 
Zu Starkregenvorsorge: 
Die dargelegten Ergebnisse zu den Einstauhöhen 
und Fließgeschwindigkeiten in der Starkregenbe-
trachtung lassen keine erhöhte Gefährdungslage 
erkennen. Die geplanten Nutzungen stellen zudem 
keine sensiblen Nutzungen (wie etwa Wohngebäu-
de) dar, die im Zuge eines erhöhten Schutzan-
spruchs einer hochwasserangepassten Bauweise 
oder sonstiger Maßnahmen bedürfen. Auf Grundla-
ge der vorliegenden Starkregengefahrenkarten wird 
derzeit kein vertiefter Untersuchungsbedarf zur 
Überprüfung der Abflussbahnen als erforderlich be-
trachtet. Im Rahmen der Genehmigungs- und Aus-
führungsplanung ist im Zusammenhang mit der 
Darstellung der Entwässerungslösung die Thematik 
der Abflussbahnen im erforderlichen Umfang und 
Detailtiefe erneut zu bewerten. 
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Mulden, Rinnen oder Senken größere Wasser-
tiefen und Fließgeschwindigkeiten bilden. Da-
her sind vor Ort immer die vorhandenen 
Oberflächenstrukturen und Verhältnisse zu be-
rücksichtigen. 
Ich empfehle daher die tatsächlichen Abfluss-
bahnen vor Ort zu überprüfen und ggf. eine po-
tentielle Gefährdung in der Planung zu 
berücksichtigen. 
 
3. Bodenschutz/Abfallwirtschaft 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
sind keine Altablagerungen, Altstandorte, 
schädliche Bodenveränderungen oder Ver-
dachtsflächen bekannt (nachsorgender Boden-
schutz). Sofern bei Ihnen Erkenntnisse über 
abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillge-
legte Anlagen, bei denen mit umweltgefährli-
chen Stoffen umgegangen wurde 
(Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen wie bei-
spielsweise Schadstoffverunreinigungen, 
Bodenverdichtungen oder -erosionen (Ver-
dachtsflächen bzw. schädliche Bodenverände-
rungen) vorliegen, sollten diese im Rahmen der 
Umweltprüfung auf ihre Umweltauswirkungen 
(Gefährdungspfade Boden, Wasser, Luft) hin 
überprüft werden. 
 
Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der Er-
richtung des Bewegungsparks auf der geneig-
ten Fläche des Flurstücks 918 auch 
Erdbewegungen stattfinden. 
Hierzu möchte ich vorab auf die Bestimmungen 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) aufmerksam machen. Insbe-
sondere sind hier die §§ 6 bis 8 der BBodSchV 
voraussichtlich von Relevanz.  
Gegebenenfalls - soweit ein Einsatz minerali-
scher Ersatzbaustoffe geplant sein sollte - kön-
nen für das Vorhaben auch Anforderungen der 
ErsatzbaustoffVerordnung (ErsatzbaustofN) 
einschlägig werden. 
Ich schlage vor, evtl. Eingriffe in den Unter-
grund bzw. geplante Erdbewegungen auf der 
Fläche im Rahmen der Umweltprüfung zu be-
schreiben und wenn möglich wenigstens skiz-
zenhaft darzustellen. Mit Vorlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Bodenschutz: 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist bei der Schutz-
gutbetrachtung Boden zu prüfen, ob entsprechende 
Erkenntnisse zu Altablagerungen, Altstandorte, 
schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflä-
chen und gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen wie beispielsweise Schadstoffver-
unreinigungen, Bodenverdichtungen oder -
erosionen vorliegen. Zudem bleibt zu prüfen, ob 
sich hieraus entsprechende pfadabhängige Wech-
selwirkungen zu anderen Schutzgütern wie etwa 
Wasser, Luft erwachsen können.  
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich sind die Bereiche, in denen Erdbewegun-
gen stattfinden mittels entsprechender Darstellung 
im Umweltbericht im notwendigen Detailgrad dar-
zustellen.  
Die Hinweise zu den einschlägigen Bestimmungen 
zum Bodenschutz sowie zu Ersatzbaustoffen sind in 
den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Im Rahmen der Entwässerungsplanung zur 
Baugenehmigung wird die erforderliche 
Dimensionierung der Versickerungsanlagen 
dargestellt  bzw. die konkrete Form der 
Versickerung nachgewiesen. Die Bewertung des 
Schutzgut Boden einschließlich der Darstellung der 
Auswirkungen von geplanten Erdbewegungen 
sowie die Prüfung von Wechselwirkungen zu 
anderen Schutzgütern wird gemäß vorstehender 
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weitergehender Informationen zu dieser The-
matik kann die Obere Bodenschutz- und Ab-
fallbehörde dann auch detaillierter auf 
spezifische Anforderungen eingehen. 

 

 

Kommentierung im Umweltbericht ergänzt. Die 
Ausführungen zum Bodenschutz und 
Ersatzbaustoffen haben Hinweischarakter und 
werden daher in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
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19.  Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) 
Westpfalz 
Schreiben vom 06.10.2025: 
 
bezüglich der vorgenannte Planung bestehen 
unserseits keine Bedenken, keine unserer ak-
tuellen Verfahren und Planungen werden 
berührt. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

20.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Schreiben vom 09.10.2025: 
 
vielen Dank für die Beteiligung der Geschäfts-
stelle der Planungsgemeinschaft Westpfalz am 
 zur Aufstellung der im Betreff genannten Bau-
leitpläne sowie für die gewährte Fristverlänge-
rung. 
Planungsabsicht: 
Laut Planunterlagen sollen durch die Bauleit-
pläne die baurechtlichen Voraussetzungen für 
einen Bewegungspark zur Ausübung von Spiel- 
und Sportaktivitäten mit einen Plangeltungsbe-
reich von rund 1,6 ha im Außenbereich ge-
schaffen werden. Da die Planung gemäß 
Planunterlagen nicht aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden kann, soll über 
die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans hin-
aus eine Änderung des Flächennutzungsplans 
erfolgen. 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnah-
men, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes: 
Der Regionale Raumordnungsplan (ROP) West-
pfalz ist seit dem 06. August 2012 rechtsver-
bindlich. Gleiches gilt für die 1. 
Teilfortschreibung 2014 (rechtswirksam seit 16. 
März 2015), 2. Teilfortschreibung 2016 
(rechtswirksam seit 18. Mai 2020) und 3. Teil-
fortschreibung 2018 (rechtswirksam seit 18. 
Mai 2020). Die mit Beschluss vom 23.11.2022 
eingeleitete 4. Teilfortschreibung des ROP IV 
Westpfalz zu den Themenfeldern Gewerbe, 
Wohnen und Energie ist in Bearbeitung. Seit 
dem 12. August 2025 bis 26. September 2025 
(mit der Möglichkeit zur Nachmeldung bis ein-
schließlich 15. Oktober 2025) läuft die Offenla-
ge zur 4. Teilfortschreibung des ROP IV 
Westpfalz im Aspekt Windenergie. 

 Konsequenz / Begründung: 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Einschätzung des Vorhabens aus Sicht der regi-
onalen Raumordnung nach derzeitiger Sachla-
ge: 
 
Da hier nicht bekannt ist, ob bereits eine lan-
desplanerische Stellungnahme gem. § 20 Lan-
desplanungsgesetz (LPlG) bei der zuständigen 
Landesplanungsbehörde beantragt wurde, 
kann im Vorgriff auf die zunächst erforderliche, 
diesbezügliche Klärung derzeit keine abschlie-
ßende Stellungnahme erfolgen. Auf die ent-
sprechende landesplanerische Stellungnahme 
worin die maßgeblichen Erfordernisse der 
Raumordnung bekannt gegeben werden, wird 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Erlauben Sie uns an dieser Stelle bereits auf 
folgende Aspekte zu verweisen: 
Die Flächenausweisung am geplanten, gemäß 
Luftbild weitgehend landwirtschaftlich genutz-
ten Standort wird überwiegend von einem Vor-
ranggebiet Landwirtschaft gemäß Ziel 28 des 
Regionalen Raumordnungsplans IV Westpfalz 
überlagert und steht dem Vorhaben damit ent-
gegen: „Innerhalb der Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft hat die Erfüllung der Funktio-
nen der landwirtschaftlichen Produktion die-
nende Landbewirtschaftung Vorrang vor 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen“ (vgl.: Z 
28 ROP IV Westpfalz, Kapitel II.2.6 Landwirt-
schaft). Da die Planungsgemeinschaft West-
pfalz selbst keine Zustimmung bei 
Flächenausweisungen erteilen kann, die Ziele 
der Raumordnung berühren, sind Betroffenhei-
ten daher auszuschließen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 
Bei sämtlichen Betroffenheiten besteht somit 
aus unserer Sicht die Erforderlichkeit einer Klä-
rung durch die zuständige Obere Landespla-
nungsbehörde, unter Einbeziehung der 
betroffenen weiteren Behörden / Fachplanun-
gen 

 
 
 
 
Im Zuge des Verfahrens ist keine landesplanerische 
Stellungnahme von der zuständigen unteren Lan-
desplanungsbehörde eingegangen. Bezugnehmend 
zur Problematik Vorrangfläche Landwirtschaft fan-
den hingegen Gespräche mit der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd (SGD) sowie der 
Planungsgemeinschaft Westpfalz statt, in dessen 
Rahmen raumverträgliche Planungsalternativen 
sondiert wurden. Im Ergebnis wird der Auffassung 
der SGD in Verbindung mit der erfolgten Stellung-
nahme der Landwirtschaftskammer gefolgt. Nach 
Rücksprache mit der unteren Landesplanungsbe-
hörde bedarf es aufgrund der erfolgten Abstim-
mungen mit der SGD sowie der 
Planungsgemeinschaft Westpfalz im Übrigen keiner 
formalen landesplanerischen Stellungnahme.  
 
Die Planung steht selbst bei Vorliegen eines nur ge-
ringfügigen baulichen Eingriffs aufgrund der Flä-
cheninanspruchnahme im Widerspruch zu den 
Zielen der Raumordnung. Mit Verweis auf den Ab-
wägungsvorschlag zur eingegangenen Stellungnah-
me seitens der Landwirtschaftskammer ist eine 
Anpassung des Geltungsbereiches erforderlich, um 
die angestrebte Planung auf der benachbarten Flä-
che innerhalb der Flurstücke 918 und 918/4 zu rea-
lisieren. Damit erfolgt eine wesentliche Änderung 
der Planung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie 
des Flächennutzungsplans wird insoweit 
angepasst, dass Vorrangflächen für die 
Landwirtschaft nicht mehr berührt werden. Der 
Bebauungsplanentwurf sowie der 
Flächennutzungsplanentwurf werden 
entsprechend überarbeitet. 
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21.  Forstamt Otterberg 
Schreiben vom 29.09.2025: 
 
mit oben angegebenem Schreiben fordern Sie 
uns zur Stellungnahme auf. 
Bezüglich der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes bestehen aus nachfolgend ge-
nannten Gründen keine Bedenken 
 
Situationsbeschreibung: 
Der Geltungsbereich der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes der betrifft die 
folgenden Flurstücknummern: 
- 918 und 918/4 (bisher als Grünland genutzte 
Teilfläche) 
Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches be-
trägt ca. 1,6 ha. 
Ziel der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes ist die Nutzungsänderung des oben 
benannten Bereiches. Hierbei wird die derzeiti-
ge Nutzung als landwirtschaftliche Fläche 
geändert zur Grünfläche mit Zweckbestim-
mung für Sport- und Spielanlagen. 
Im Westen grenzt Wald an den Geltungsbe-
reich an. Dieser ist an der nächstgelegenen 
Stelle ca. 40 m entfernt. 
 
Gefährdungsbeurteilung: 
Eine Gefährdung für oder durch den Wald be-
steht nicht, da kein Wald betroffen ist. 
Innerhalb des Geltungsbereiches, der Teilände-
rung des Flächennutzungsplanes, liegt 
kein Wald im Sinne des Gesetzes. Auch eine 
Unterschreitung des empfohlenen 
Mindestabstandes, von etwa 30 Metern, zwi-
schen Wald und Bebauung liegt nicht vor. 
Das Forstamt empfiehlt den bisher vorgesehe-
nen Abstand zum Wald nicht zu 
unterschreiten. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

22.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz  
-Dienstelle Kaiserslautern- 
Schreiben vom 26.09.2025: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
die Planung wird aus agrarstrukturellen Grün-
den abgelehnt.  
Die Planung tangiert im östlichen Teil eine 
landwirtschaftliche Vorrangfläche im ROP IV 

 Konsequenz / Begründung: 
 
 
 
Es wird zutreffend darauf hingewiesen, dass der 
östliche Teil des Plangebiets innerhalb eines land-
wirtschaftlichen Vorranggebietes gemäß Regiona-
lem Raumordnungsplan IV Westpfalz liegt. Nach Ziel 
Z 28 des Regionalplans haben innerhalb dieser Vor-
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Westpfalz.  
Eine Bagatellgrenze in diesem Zusammenhang 
gibt es nicht (vgl. Urteil 8C 11200/01.OVG; vom 
09.02.2002 OVG RLP).  
Im Z 28 des Regionalplan wird folgendes fest-
gelegt: „Innerhalb der Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft hat die der Erfüllung der Funk-
tionen der landwirtschaftlichen Produktion 
dienende Landbewirtschaftung Vorrang vor 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen“.  
Die Planung entzieht aber gerade Flächen, die 
der landwirtschaftlichen Produktion dienen sol-
len, in Gänze.  
Die Zielformulierung des Z 28 ist eindeutig und 
klar geregelt. Die Landwirtschaft ist gerade auf 
alle verfügbaren einzelnen Flächen angewie-
sen, um dauerhaft erfolgreich die Landwirt-
schaft zu betreiben.  
Die geplante Änderung des Flächennutzungs-
planes, weist an dieser Stelle, eine Zielkonflikt 
auf und ist daher aus agrarstruktureller Sicht 
nicht umsetzbar. 
Der geplante Bereich stellt nach unserer Auf-
fassung keine Randlage dar, sondern stellt eine 
klassische Fläche für die Landwirtschaft dar, 
auch wenn Teilbereiche in Form eines Bolzplat-
zes genutzt werden, hierzu sei angemerkt, dass 
auch diese Nutzung dem derzeitigen FNP wi-
derspricht.  
 
Grundsätzlich ist die baurechtliche Überpla-
nung eines Gebietes an eine gesicherte Er-
schließung geknüpft. Im vorliegenden Fall 
werden keine konkreten Aussagen zur Er-
schließung getroffen. Es wird lediglich be-
schrieben, dass die Erschließung über einen 
Wirtschaftsweg erfolgen soll. In diesem Zu-
sammenhang weisen wir darauf hin, dass Wirt-
schaftswege keine öffentlichen Straßen im 
Sinne des § 1 Landesstraßengesetz sind. „§ 1 
(5) LStrG, Wege, die ausschließlich der Bewirt-
schaftung land- oder forstwirtschaftlicher 
Grundstücke dienen (Wirtschaftswege), sind 
nicht öffentliche Straßen.“ Eine dauerhaft gesi-
cherte Erschließung die eine uneingeschränkte 
Nutzung für den landwirtschaftlichen Verkehr 
berücksichtigt, ist daher nachzuweisen.  
Darüber hinaus werden die Auswirkungen auf 

ranggebiete die der landwirtschaftlichen Produktion 
dienenden Nutzungen Vorrang vor konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen. Die Zielformulierung ist ver-
bindlich und lässt – wie von der Landwirtschafts-
kammer ausgeführt – keine Bagatellgrenze zu. Auch 
die angeführte Rechtsprechung des OVG Rheinland-
Pfalz bestätigt die strikte Bindungswirkung raum-
ordnerischer Ziele. 
Damit liegt ein nicht auflösbarer Zielkonflikt mit den 
Zielen der Raumordnung vor. Die Planung ist in der 
vorliegenden Form mit den Zielen der Raumord-
nung nicht vereinbar. Die Gemeinde folgt dieser 
Einschätzung. Nach erneuter Prüfung wird daher 
zum Entwurf des Bebauungsplans der Geltungsbe-
reich angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der dargelegten erschließungsrechtli-
chen Belange der Landwirtschaft ist jedoch festzu-
stellen, dass diese durch die Planung nicht berührt 
werden. Die Erschließung des Bewegungsparks er-
folgt über einen bestehenden Wirtschaftsweg. Eine 
Nutzung dieses Wirtschaftsweges durch Besucher in 
Form von motorisiertem Individualverkehr (PKW-
Verkehr) ist nicht vorgesehen. Der Bewegungspark 
ist auf eine wohnortnahe, fußläufige und freizeitbe-
zogene Nutzung ausgelegt. Zusätzliche verkehrliche 
Belastungen oder Einschränkungen für den land-
wirtschaftlichen Verkehr sind daher nicht zu erwar-
ten. 
Die uneingeschränkte Nutzbarkeit des Wirtschafts-
weges für land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
bleibt erhalten. Eine Umwidmung oder verkehrliche 
Überlagerung des Wirtschaftsweges findet nicht 
statt. Die Funktion des Weges als Wirtschaftsweg im 



Anlage  
Behörden / TÖB 

Flächennutzungsplanänderung zum Bebauungsplan 
“Bewegungspark” 

Seite: 16 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung mit Schreiben vom 24.09.2025  Frist zur Stellungnahme bis 27.10.2025 (mit Fristver-
längerung bis 31.10.2025) 

Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  

die Belange der Landwirtschaft nicht näher be-
schrieben. § 1 (8) b BauGB fordert aber gerade 
diese zu berücksichtigen. 

Sinne des § 1 Abs. 5 Landesstraßengesetz Rhein-
land-Pfalz bleibt unberührt. Mit der Änderung des 
Geltungsbereiches sowie der Nichtinanspruchnah-
me oder Änderung des Wirtschaftsweges wird den 
Belangen der Landwirtschaft entsprochen. Klarstel-
lend sind im Kapitel zu den Auswirkungen der Pla-
nung Aussagen zur Landwirtschaft zu ergänzen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Geltungsbereich wird zum Entwurfsstand des 
Bebauungsplans sowie des Flächennutzungsplans 
angepasst, sodass nur noch der östliche Bereich 
der Flurstücke 918 sowie 918/4, welcher sich 
außerhalb des Vorranggebietes Landwirtschaft 
befindet, für die geplante Nutzung in Anspruch 
genommen werden. Die Planunterlagen 
bestehend aud Planmzeichnung, 
Textfestsetzungen und Begründung sowie 
Umweltbericht werden zum Entwurfsstand des 
Bebauungsplans überarbeitet. Dioe 
Planunterlagen des Flächennutzungsplans 
bestehend aus Planzeichnung und Begründung 
werden ebenfalls überarbeitet. Die  Auswirkungen 
der Planung auf die Landwirtschaft werden in der 
jeweiligen Begründung zum Bebauungsplan 
ergänzt.  

23.  Ericsson Services GmbH 
Schreiben vom 08.10.2025: 
 
Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen 
Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem 
Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu 
bearbeiten. 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflä-
chen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres 
Richtfunks keine Einwände oder spezielle Pla-
nungsvorgaben. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbin-
dungen des Ericsson – Netzes und für 
Richtfunkverbindungen des Netzes der Deut-
schen Telekom. 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und 
Deutsche Telekom) ausschließlich per Email an 
die: bauleitplanung@ericsson.com 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

24.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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25.  Generaldirektion kulturelles Erbe – Erdge-
schichtliche Denkmalpflege, Direktion Lan-
desarchäologie 
Schreiben vom 06.10.2025: 
 
wir haben das unten angeführte Vorhaben zur 
Kenntnis genommen. Aus Sicht der Direktion 
Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denk-
malpflege bestehen hiergegen keine Bedenken. 
Am weiteren Verfahren nach BauGB müssen 
wir nicht mehr beteiligt werden. 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließ-
lich auf die Belange der Erdgeschichtlichen 
Denkmalpflege. Gesonderte Stellungnahmen 
der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle 
Speyer und der Direktion Landesdenkmalpfle-
ge/Fachbereich Praktische Denkmalpflege 
Mainz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch 
einzuholen. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die genannten Stellen wurden als Träger öffentli-
cher Belange bereits im Verfahren beteiligt. Die 
Stellungnahme führt zu keiner Änderung / Anpas-
sung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

26.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außenstel-
le Speyer 
Schreiben vom 07.10.2025: 
 
anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme der 
Landesarchäologie Speyer zu o. g. Planung. 

 Konsequenz / Begründung: 
Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung / An-
passung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

27.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Spar-
te Verwaltungsaufgaben 
Schreiben vom 06.10.2025: 
 
derzeit wird eine mögliche Betroffenheit der 
Sembach Kaserne geprüft. Da es sich hier um 
eine völkerrechtlich an US Streitkräfte überlas-
sene Liegenschaft handelt, bedarf es auch auf 
Seiten der US Streitkräfte einer Prüfung. 
Diese wird noch etwas Zeit in Anspruch neh-
men. 
 
Ich bitte daher um eine Fristverlängerung bis 
31.10.2025. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Ver-
fügung und bedanke mich im Voraus für Ihre 
Mühen.  

 Konsequenz / Begründung: 
Die Fristverlängerung wurde dem Träger gewährt. 
Seit der beantragten Fristverlängerung ist keine 
weitere Stellungnahme mit abwägungsrelevantem 
Inhalt eingegangen. Die Stellungnahme führt zu kei-
ner Änderung / Anpassung der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

28.  Creos Deutschland (Ferngas) 
Schreiben vom 08.10.2025: 
 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
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die Creos Deutschland GmbH betreibt ein eige-
nes Gashochdruckleitungsnetz sowie ein eige-
nes 
Hoch- und Mittelspannungsnetz inklusive der 
zugehörigen Anlagen. Folgende Unternehmen 
haben uns mit der Betreuung Ihrer Leitungen 
und Anlagen im Rahmen der Planauskunft be-
auftragt: 
· Kokereigasleitungen der Zentralkokerei Saar 
GmbH (Z.K.S.) 
· Sauerstoff- und Stickstoffleitungen im Saar-
land der Nippon Gases Deutschland GmbH 
· Biogasleitung Ramstein der Stadtwerke 
Ramstein-Miesenbach GmbH 
· Gashochdruckleitungen im Bereich Fried-
richsthal der energis-Netzgesellschaft mbH 
· Gasleitung der Villeroy & Boch AG, Mettlach 
· Leitungsabschnitt Speyer Südost (Anschluss-
leitung G+H) der Stadtwerke Speyer GmbH 
· Leitungsabschnitt Fischbach Neunkirchen der 
Iqony Energies GmbH 
· Leitungsabschnitt Erdgasanschluss Ford Saar-
louis der Iqony Energies GmbH 
 
Zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass im 
angefragten Bereich keine Anlagen der Creos 
Deutschland GmbH und keine der von uns be-
treuten Anlagen vorhanden sind. 

der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

29.  NABU Naturschutzbund Kaiserslautern und 
Umgebung (kein Träger öffentlicher Belange) 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

30.  Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Kreis-
gruppe Kaiserslautern (kein Träger öffentli-
cher Belange) 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

31.  Amprion GmbH 
Schreiben vom 06.10.2025: 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen 
keine Höchstspannungsleitungen unseres Un-
ternehmens. 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weite-
rer Versorgungsleitungen die zuständigen Un-
ternehmen beteiligt haben. 

 Konsequenz / Begründung: 
Der Versorgungsträger ist nicht betroffen. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung / Anpassung 
der Planunterlagen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die eingegangene Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

32.  Beitragssachbearbeitung  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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33.  Straßenverkehrsbehörde  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

34.  Telefónica Germany GmbH & Co.KG  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

35.  Vodafone GmbH, Niederlassung Süd-West   Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

36.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Obere Landesplanungsbehörde 

 Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

37.  Verbandsgemeinde Winnweiler  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

38.  Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

39.  Ortsgemeinde Mehlingen  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

40.  Ortsgemeinde Neuhemsbach  Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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Stellungnahme:  Ergebnis der Überprüfung: 
 
  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind keine planungsbezogenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit eingegangen. 
 


